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Bodenrichtwert 

Bodenrichtwert in Euro je Quadratmeter 
 

Entwicklungszustand 

baureifes Land 
Rohbauland 
Bauerwartungsland 

Art der Nutzung 

Wohnbaufläche 
Kleinsiedlungsgebiet 
reines Wohngebiet 
allgemeines Wohngebiet 
besonderes Wohngebiet 
gemischte Baufläche 
Dorfgebiet 
Mischgebiet 
Kerngebiet 
gewerbliche Baufläche 
Gewerbegebiet 
Industriegebiet 
Sonderbaufläche 
Sondergebiet für Erholung (§ 10 BauNVO) 
sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO) 
Baufläche für Gemeinbedarf 

Sanierungs- oder Entwicklungszusatz 

sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung 
der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung 
sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung 
der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung 
entwicklungsunbeeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung 
der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung 
entwicklungsbeeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung 
der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung 

Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 

erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbetragsfrei 

 
erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei und 
abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz 

erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragspflichtig und 
abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz 

 
EFH 
MFH 
GH 
WGH 
BGH 
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PL 
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Ergänzung zur Art der Nutzung 
 
Ein- und Zweifamilienhäuser 
Mehrfamilienhäuser 
Geschäftshäuser (mehrgeschossig) 
Wohn- und Geschäftshäuser 
Büro- und Geschäftshäuser 
Bürohäuser 
Produktion und Logistik 
Wochenendhäuser 
Ferienhäuser 
Freizeit und Touristik 
Läden (eingeschossig) 
Einkaufszentren 
Messen, Ausstellungen, Kongresse, Großveranstaltungen aller  Art 
Bildungseinrichtungen 
Gesundheitseinrichtungen 
Hafen 
Garagen, Stellplatzanlagen, Parkhäuser 
Militär 
landwirtschaftliche Produktion 
Außenbereich 
 

Bauweise oder Anbauart 
offene Bauweise 
geschlossene Bauweise 
abweichende Bauweise 
Einzelhäuser 
Einzel- und Doppelhäuser 
Doppelhaushälften 
Reihenhäuser 

Maß der baulichen Nutzung 

Geschosszahl (römische Ziffer) 
wertrelevante Geschossflächenzahl 
Grundflächenzahl 
Baumassenzahl 
 
                                       Angaben zum Grundstück 

Grundstückstiefe in Metern 
Grundstücksbreite in Metern 
Grundstücksfläche in Quadratmetern 

 
Begrenzung Bodenrichtwertzone Förmlich festgelegte Gebiete 

 
 

Darstellung
Der Bodenrichtwert wird mit seiner Begrenzungslinie (Bodenrichtwertzone) sowie mit seinen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen entsprechend der 
folgenden Übersicht dargestellt.

Erläuterungen zum Auszug aus der Bodenrichtwertkarte für Bauland

Gesetzliche Bestimmungen
Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der jeweils 
geltenden Fassung, vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt nach den Bestimmungen des BauGB und der 
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 19.05.2010 (BGBl. I S. 639) ermittelt. Die Bodenrichtwerte beziehen sich auf den jeweiligen Stichtag.

Allgemeine Hinweise
Die Auszüge auf Papier sowie in digitaler Form auf einer CD/DVD sind maschinell erstellt. Sie gelten als unterschrieben und gesiegelt.

Allgemeine Begriffsdefinition

Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten 
Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die 
im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den 
dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück).

Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anlagen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert 
ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).
Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück hinsichtlich seiner Grundstücksmerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des 
Erschließungszustands, des beitrags- und abgabenrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der baulichen Nutzung) sind bei der Ermittlung des 
Verkehrswerts des betreffenden Grundstücks zu berücksichtigen.

Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts begründen keine Ansprüche zum Beispiel gegenüber den 
Trägern der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.

Besondere Begriffsdefinition

In förmlich festgelegten Sanierungsgebieten bezieht sich der Bodenrichtwert entweder auf den Grundstückszustand vor Beginn der Maßnahme (sanierungs-
unbeeinflusster Zustand) oder nach Abschluss der Maßnahme (sanierungsbeeinflusster Zustand).

Bodenrichtwerte, die die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets berücksichtigen, werden als sanierungs-
beeinflusste Bodenrichtwerte oder auch Endwerte bezeichnet. Diese Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte des Bodens für die innerhalb der 
Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke, die sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergeben. 
Sie sind identisch mit den Endwerten im Sinne des § 154 Absatz 2 BauGB sowie den besonderen Bodenrichtwerten bezogen auf einen abweichenden 
Zeitpunkt im Sinne von § 196 Absatz 1 BauGB. Eine sichere Ermittlung dieser Bodenrichtwerte setzt den Abschluss der Sanierung im Sinne §§ 162 und 163 
BauGB voraus.
Für das betroffene Sanierungsgebiet strebt die Gemeinde eine freiwillige Ablösung des Ausgleichsbetrages nach § 154 Absatz 3 Satz 2 BauGB an. Der 
Ablösebeitrag stellt im rechtlichen Sinne einen vorgezogenen Ausgleichsbetrag dar, wobei der Abschluss der Sanierungsmaßnahme erst in einigen Jahren zu 
erwarten ist. Die Besonderheit besteht also darin, die Endwerte vor Abschluss der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung zu ermitteln und somit künftige 
Sanierungsmaßnahmen sowie die voraussichtliche Verfahrensdauer zu prognostizieren. Diese prognostizierten Endwerte werden als sanierungsbeeinflusste 
Bodenrichtwerte vor Abschluss der Maßnahme oder Endwerte vor Abschluss der Maßnahme bezeichnet. Bei der Ermittlung sind einerseits die bis zum 
Wertermittlungsstichtag bereits eingetretenen sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen aufgrund der bis dahin bereits durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmewert) sowie andererseits die zu prognostizierenden sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen aufgrund der noch nicht 
durchgeführten Sanierungsvorhaben zu berücksichtigen. Dabei ist das Risiko, dass der prognostizierte Endwertzustand zum abgeschätzten Zeitpunkt auch 
tatsächlich erreicht wird, entsprechend zu würdigen. Nach der ImmoWertV ist, soweit die nach § 153 Absatz 4 BauGB zu berücksichtigende rechtliche und 
tatsächliche Neuordnung noch nicht abgeschlossen ist, die Wartezeit bis zum Abschluss der vorgesehenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Damit ist die 
voraussichtliche Dauer bis zum Eintritt der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung und damit bis zum Erreichen des Ziels des städtebaulichen 
Sanierungsverfahrens für die Ermittlung des sanierungsbeeinflussten Bodenrichtwertes vor Abschluss der Maßnahme zu bemessen.
* Im vorliegenden Fall sind auf Antrag der Gemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) die sanierungsbeeinflussten Bodenrichtwerte unter der Annahme ermittelt 
worden, dass auch die zum Wertermittlungsstichtag noch nicht realisierten sanierungsbedingten Maßnahmen bereits vorhanden wären. Hierzu hat der 
Antragsteller die noch durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen detailliert beschrieben. Antragsgemäß sind unter diesen Vorgaben im vorliegenden Fall vom 
Gutachterausschuss Bodenrichtwerte unter der Fiktion ermittelt worden, dass zum Wertermittlungsstichtag 02.08.2017 bereits das Ziel und der Zweck des 
Sanierungsverfahrens erfüllt ist und die rechtliche und tatsächliche Neuordnung abgeschlossen ist. Das Risiko, dass der unterstellte Endwertzustand auch 
tatsächlich erreicht wird und in welchem  Zeitraum die noch nicht realisierten Maßnahmen realistisch abgeschlossen sein können, ist antragsgemäß nicht 
berücksichtigt worden. Auch das Wagnis, dass nachträglich Veränderungen der Sanierungsziele aufgrund von städtebaulichen oder wirtschaftlichen 
Bedingungen vorgenommen werden, ist nicht bemessen.
Demnach sind die ermittelten sanierungsbeeinflussten Bodenrichtwerte zum Stichtag 02.08.2017 weder identisch mit den Endwerten vor Abschluss der 
Maßnahme im Sinne von § 154 Absatz 2 BauGB noch mit den besonderen Bodenrichtwerten bezogen auf einen abweichenden Zeitpunkt im Sinne von 
§ 196 Absatz 1 BauGB.
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Aus der Bodenrichtwertkarte des Gutachterauschusses 
vom  13.09.2017 können Sie den Ausgleichsbetrag in 
€/m² für Ihr Grundstück entnehmen. Dieser Wert ent-
spricht der vollen Höhe für ein Normgrundstück ohne 
möglichen Verfahrensabschlag.

Hansestadt Osterburg (Altmark)
Ernst-Thälmann-Straße 10
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
Telefon: 03937 4926
E-Mail: stadt@osterburg.de

BIG Städtebau GmbH
Regionalbüro Perleberg
Wollweberstraße 20
19348 Perleberg
Telefon: 03876 798910
E-Mail: perleberg@big-bau.de
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ßenausbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz 
erhoben werden.  Die Ausgleichsbeträge sollen in be-
grenztem Maße zur Refinanzierung der öffentlichen Vor-
leistungen beitragen. 

Grundlage für die Ermittlung des Ausgleichsbetrages 
bildet die sogenannte sanierungsbedingte Bodenwer-
terhöhung eines Grundstücks. Diese besteht aus dem 
Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das 
Grundstück ergeben hätte, wenn eine Sanierung weder 
beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre (Anfangs-
wert oder sanierungsunbeeinflusster Bodenrichtwert) 
und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch 
die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des Sa-
nierungsgebietes zum Abschluss der Sanierung ergibt 
(Endwert oder sanierungsbeeinflusster Bodenrichtwert). 

Für die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte wur-
de durch den Gutachterausschuss des Landesamtes 
für Vermessung und Geoinformation ein Gutachten mit  
zonalen Werten erstellt.  Es bildet die Grundlage für die 
Ermittlung des Ausgleichsbetrages, der für jedes Grund-
stück individuell ermittelt und entsprechend vorgege-
bener Kriterien festgesetzt wird. Die Höhe des Betrages 
pro m² je festgelegter Zone können Sie der Bodenricht-
wertkarte entnehmen.

Für die Eigentümerinnen und Eigentümer besteht auch die 
Möglichkeit, der vorzeitigen Ablöse des Ausgleichsbe-
trages. Mit einer freiwilligen Vereinbarung zwischen 
Grundstückseigentümer/-in und Stadt vor Zugang des 
förmlichen Bescheides kann der Ausgleichsbetrag vor-
zeitig abgelöst werden. Auf diese Weise können Grund-

Das Sanierungsgebiet „Altstadt“ wurde am 25.04.1996 
förmlich festgelegt. Mehr als 20 Jahre sind seitdem ver-
gangen und vieles hat sich im Zentrum von Osterburg 
verändert. Mehr als 20 Straßen und historische Bauten 
wurden saniert, modernisiert und erneuert, auch das 
Rathaus, die Seniorenbegegnungsstätte und das Zen-
trum sind darunter. Baumaßnahmen, wie der Hillige-
splatz und der Neue Markt sind in den letzten Zügen 
und vollenden die damals vereinbarten Sanierungsziele. 
Das Zentrum wurde sichtbar aufgewertet, die Wohn- und 
Lebensqualität hat sich verbessert. Die positive Aufwer-
tung beeinflusst jedoch auch den Wert der im Sanie-
rungsgebiet gelegenen Grundstücke.

Der Ausgleichsbetrag wird nach Abschluss der Sa-
nierung erhoben. Die Hansestadt Osterburg (Altmark) 
ist zur Erhebung dieser Ausgleichsbeträge gemäß 
§ 154 Abs. 1 BauGB gesetzlich verpflichtet. Auf diese 
Pflicht wurden die Grundstückseigentümer und Grund-
stückseigentümerinnen bereits zu Beginn der Sanierung 
hingewiesen. Entsprechende Sanierungsvermerke sind 
im Grundbuch eingetragen.

Die Stadt erlässt nach der Aufhebung der Sanierungs-
satzung  für jedes Grundstück einen Bescheid über die 
Höhe des Ausgleichsbetrages. Die Bescheide werden 
voraussichtlich ab 2020 erlassen. Die anfallenden Kos-
ten trägt der/die Eigentümer/-in, der zum Zeitpunkt der 
Aufhebung der Sanierungssatzung Grundstückseigen-
tümer/-in ist. 

Eine zusätzliche Belastung der Grundstückseigentü-
mer/-innen stellen Ausgleichsbeträge nicht dar, weil für 
die im Rahmen von städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen finanzierten Erschließungsanlagen keine Stra-

Sanierungsgebiet und Ausgleichsbetrag

Möglichkeit der vorzeitigen Ablöse

stückseigentümer/-innen die Höhe des Betrages um 
einen festgelegten Prozentsatz minimieren. Spätere  
Forderungen an den Eigentümer/-in sind damit aus-
geschlossen. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 
30.08.2018 wird bei vorzeitiger, freiwilliger Entrichtung 
von Ausgleichsbeträgen eine gestaffelte Reduzierung 
der Ausgleichsbeträge wie folgt gewährt:

bis 31.01.2019  Reduzierung um 10 %
bis 31.07.2019  Reduzierung um   7 %
bis 31.12.2019  Reduzierung um   5 %

Als Stichtag gilt das Datum des tatsächlichen Zahlungs-
einganges in den jeweils vorgegebenen Zeiträumen. Ab 
dem 01.01.2020 ist der Ausgleichsbetrag in voller Höhe 
zu zahlen, ein Verfahrensabschlag ist dann nicht mehr 
möglich. 

Vorteile der vorzeitigen Ablöse

1. Die Grundstückseigentümer/-innen erhalten ei-
nen finanziellen Abschlag auf den ermittelten  
Ausgleichsbetrag in der oben genannten Höhe. 

2. Für die Grundstückseigentümer/-innen besteht 
mit der vorzeitigen Ablöse eine rechtssichere  
Vereinbarung. Die Höhe der Zahlung ist endgültig.

3. Mit dem Geld aus den Ablösevereinbarungen können 
weitere Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet durch-
geführt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Bau- und Wirtschafts-
förderungsamt der Hansestadt Osterburg (Altmark) bei 
Frau Birgit Schliecker (Tel. 03937 492-782) und beim 
Sanierungsträger BIG Städtebau durch Herrn Norbert 
Hollemann (Tel. 03876 798912). 


